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 Grundsatzfragen zum Geltungsbereich und zur Technik(un)abhängigkeit von Strom-
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Der Vorentwurf der EU-Kommission vom November 2015 [1] sieht Anforderungen an die 

Stromeffizienz vor, deren Höhe im wesentlichen von drei Einflußgrößen abhängen: 

a) einem Faktor, hier mit λ bezeichnet, der das Effizienzniveau allgemein beschreibt 

sowie von zwei Größen, die von dem jeweiligen Produkt abhängen: 

b) dem Lichtstrom Ф des Produktes und 

c) dem allgemeinen Farbwiedergabeindex Ra des von dem Produkt abgegebenen Lichtes. 

In dem Vorentwurf sind die Stromeffizienzanforderungen wie folgt als Höchstwert der 

Elektroleistung Pon formuliert: 

             Bild 1 

Lichtabgebende Produkte unterscheiden sich durch weitere Merkmale, die einen Einfluß auf 

die Stromeffizienz haben (können). Dies sind mindestens die folgenden [2]:  

• Aufgrund des Spektrums des Lichtes: 

O die Farbtemperatur Tc und 

O die Weißwiedergabe. 

• Aufgrund der Art der Lichtverteilung: 

O Blendungsbegrenzung durch Teil- oder Gesamtmattierung; durch Lichtlenkung; durch 

Sperren wie beispielsweise Blendschutzkappen sowie 

O Bündelung des Lichtes; im allgemeinen, um ein Objekt oder eine Fläche hervorzuheben. 

• Aufgrund einer Kombination aus beidem: 

O Änderung des Spektrums und der Verteilung des Lichtes bei der tageslaufabhängigen 

Beleuchtung. 

Der Vorentwurf der EU-Kommission sieht folgende drei Stufen vor: 

                                                 
1 Zu der Bezugsquelle dieses Textes siehe die Liste auf Seite 28. 

2 Siehe hierzu die Unterlagen zu dem 2. Vortrag von Herrn Mordziol beim Fachgespräch am 20. Oktober 

2016, herunterzuladen über die in der Liste auf Seite 28 genannte Netzadresse. 
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 Bild 2 

Für Produkte mit einem Ra von 80 kann man das von der EU-Kommission in den einzelnen 

Stufen angestrebte Niveau grob vereinfachend wie folgt beschreiben: 

ab dem 1. 9. 2018: mindestens   60 lm/W, 

ab dem 1. 9. 2020: mindestens   80 lm/W und 

ab dem 1. 9. 2024: mindestens 120 lm/W. 

 

Der Gegenvorschlag von Lighting Europe vom Februar 2016 [3] verwendet die selbe Grund-

gleichung. Die Unterschiede zum Vorentwurf der EU-Kommission sind im wesentlichen 

folgende: 

• Es werden nur zwei Anforderungsstufen vorgesehen. 

• Die Produkte werden in solche für Innen- und Außenanwendung unterteilt. Für die 

letzteren entfällt der Gleichungsteil (Ra + 240) /320. Damit werden Lichtquellen für 

Außenanwendungen letztlich so behandelt als betrüge ihr Ra-Wert 80. 

• Der in der Gleichung im Bild 1 mit »λ« bezeichnete Teil hat bei der 1. und der 2. Stufe 

zunächst den selben Wert wie in dem Vorentwurf der EU-Kommission. Bei ALED-

Modulen [4] wird er mit 1,3 malgenommen und bei Produkten mit gebündeltem Licht mit 

0,8; auch wenn es sich um Module handelt. Das heißt: Module müssen strengere Anforde-

rungen erfüllen, Lichtquellen mit gebündeltem Licht weniger strenge. 

                                                 
3 Zu der Bezugsquelle dieses Textes siehe die Liste auf Seite 28. 

4 ALED = Anorganische LED (Leuchtdiode), im Gegensatz zur OLED = Organischen LED 



Offenes Forum EU-Regelungen zur Beleuchtung – Fachgespräch am 20. 10. 2016 – 3. Vortrag Mordziol Seite 4 
 

Mehrere Mitgliedstaaten der EU, unter ihnen Deutschland, haben in ihren Kommentaren zu 

dem oben genannten Vorentwurf der EU-Kommission angemahnt, bei der Formulierung von 

Stromeffizienzanforderungen weitere als nur die in dem Vorentwurf vorgesehenen Produkt-

eigenschaften zu berücksichtigen. Die Auswertungen des Umweltbundesamtes zeigen, daß 

Produkte mit bestimmten Lichtdienstleistungsmerkmalen, beispielsweise höherer Farbwieder-

gabe, die Anforderungen in dem Vorentwurf der EU-Kommission schwerer erfüllen können 

und deshalb eher vom Markt weichen müßten; siehe weiter unten. 

Noch bevor die EU-Kommission ihren oben genannten Vorentwurf vorlegte, hatte das Um-

weltbundesamt (UBA) seinen Ansatz zur Bewertung der Stromeffizienz in einen Diskussions-

vorschlag mit konkreten Werten umgesetzt: Ein Grundwert für jedes Produkt und Zuschläge 

für eine Reihe von Produkteigenschaften. Eingegangen ist dies in den Diskussionsvorschlag 

des Umweltbundesamtes vom Juni 2016 [5]. Dieser unterscheidet sich von dem Vorentwurf 

der EU-Kommission, dem Gegenentwurf von Lighting Europe sowie üblichen 

Betrachtungsweisen im wesentlichen in den folgenden Punkten: 

• Für die Bewertung der Stromeffizienz wird beim UBA-Ansatz eine andere Bilanzgrenze 

herangezogen, die einen „gerechteren“ Vergleich erlauben soll [6]. 

• Die für die Formulierung der Stromeffizienzanforderung verwendete Gleichung ist eine 

andere; siehe Bild 3. 

• Die Höhe der Stromeffizienzanforderungen berücksichtigt mehr Produkteigenschaften, 

siehe Bild 4, und sie ergibt sich als Summe aus einem Grundwert und Zuschlägen für 

einzelne Produkteigenschaften. 

 Bild 3 

 

                                                 
5 Zu der Bezugsquelle dieses Textes siehe die Liste auf Seite 28. 

6 Siehe hierzu die Unterlagen zu dem 1. Vortrag von Herrn Mordziol beim Fachgespräch am 20. Oktober 

2016, herunterzuladen über die in der Liste auf Seite 28 genannte Netzadresse. 
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 Bild 4 

Im Bild 4 ist für den Grundwert keine Angabe gemacht; der Diskussionsvorschlag des Um-

weltbundesamtes nennt also keine anzustrebenden Werte. Dies ist wie folgt begründet: Die 

Zuschläge für Produkteigenschafen wie die Farbwiedergabe sind aus den Daten der UBA-

Sammlung entwickelt. Anders verhält es sich bei dem Grundwert. Seine Höhe entscheidet 

maßgeblich, wie stark die zu erwartende Marktveränderung der Anforderungen ist. Damit ist 

der Grundwert ein eher „politischer Wert“; Vergleichen kann man ihn mit den Faktoren 60, 

80 und 120 in dem Vorentwurf der EU-Kommission; siehe Bild 2. Als erster Ansatz für eine 

Diskussion erschien dem Umweltbundesamt nicht die Nennung eines einzigen Wertes als 

sinnvoll, sondern die Darstellung der Auswirkungen von „Extremwerten“, die eine Bandbreite 

zeigen. Deshalb erfolgte die Datenauswertung, deren Ergebnisse weiter unten zusammenge-

faßt dargestellt sind, mit zwei solchen Extremwerten. Das folgende Bild 5 stellt diese beiden 

Grundwerte den drei Stufen in dem Vorentwurf der EU-Kommission für das folgende Bei-

spiel gegenüber:  

Lichtquellen mit einem Farbwiedergabeindex an 80, einer Farbtemperatur Tc von 

4000 K, einem Halbwertswinkel > 120 °, ohne Mattierung und mit vernachlässigbarer 

Kompaktheit. 

Für den oberen Grundwert (30) liegt das Anforderungsniveau in dem genannten Beispiel (also 

die Summe aus diesem Grundwert + den für dieses Beispiel anzuwendenden Zuschlägen) 

noch über der ersten Stufe des Kommissionsansatzes und für den niedrigeren Grundwert (12) 

etwa auf dem Niveau der dritten Stufe des Kommissionsansatzes. 
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                                                                              Lichststrom in Lumen Bild 5 

Wenn Bewertungsansätze, die zu gesetzlichen Vorgaben zur Stromeffizienz werden sollen, 

Produkteigenschaften vernachlässigen, die einen Einfluß auf die Stromeffizienz haben kön-

nen, kann dies zu einer kritischen Einschränkung des Marktangebotes führen. Deshalb hat das 

Umweltbundesamt in einer Datenauswertung untersucht, mit welchen Auswirkungen auf das 

Marktangebot zu rechnen wäre, wenn die drei hier dargestellten Ansätze umgesetzt werden 

würden. Nach dem, was wir heute wissen, dürfte der Vorentwurf der EU-Kommission vom 

November 2015 überholt sein, da die EU-Kommission bis Mitte September 2016 einen neuen 

Entwurf erarbeiten wollte. Auch Lighting Europe arbeitet an einem neuen Vorschlag, der in 

kürze veröffentlich werden soll. Insofern ist die Datenauswertung des Umweltbundesamtes 

vom Juni 2016 überholt. Da aber die neuen Entwürfe von EU-Kommission und Lighting 

Europe noch nicht vorliegen, konnte die Datenauswertung noch nicht angepaßt werden. 

Deshalb beschränkt sich folgende Darstellung auf die ersten drei Ansätze. 

 Bild 6 
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Datengrundlage: Bei den für die Auswertung verwendeten Daten handelte es sich ausschließ-

lich um Herstellerangaben. Diese wurden elektronischen Katalogen entnommen oder von 

einzelnen Herstellern dem UBA zur Verfügung gestellt. Betrachtet wurden ~ 5 500 Lampen, 

~ 350 ALED-Module sowie rund 30 000 Leuchten, davon rund 13 000 ALED-Leuchten [7]. 

Die in absoluten Werten hoch erscheinende Zahl untersuchter Produkte sollte nicht darüber 

hinwegtäuschen, daß hier nur ein Teil des Marktes untersucht wurde. Die Untersuchung 

beschränkte sich schlicht auf die Daten, die das UBA von Herstellern zur Verfügung gestellt 

bekam oder die es selbst zusammentragen konnte. Inwieweit die betrachteten Produkte reprä-

sentativ für das Marktangebot sind, kann das UBA nicht einschätzen. Die knapp 

13 000 ALED-Leuchten dürften nur einen kleinen Teil des Marktes abdecken. 

Untersuchte Anforderungen: Die Untersuchung beschränkte sich auf die Anforderungen an 

die Stromeffizienz und dabei auf die im Normalbetrieb [8]; dies ist der Zustand, in dem das 

Produkt Licht abgibt. Auswirkungen anderer Anforderungen in dem Vorentwurf der EU-

Kommission wurden nicht behandelt [9]. 

Lichtbündelung: Die bestehenden Verordnungen unterscheiden zwischen Lampen mit unge-

bündeltem und gebündeltem Licht. Bei Lichtquellen mit gebündeltem Licht geht nur der 

sogenannte Nutzlichtstrom in die Bewertung ein. Der Nutzlichtstrom stellt nur einen Teil des 

gesamten von einer Lichtquelle abgegebenen Lichtstromes dar. Der Lighting-Europe-Gegen-

vorschlag setzt dies fort. Der Vorentwurf der EU-Kommission sieht bei den Stromeffizienz-

anforderungen keine solche Unterscheidung mehr vor; ebenso der UBA-Ansatz. Die beste-

henden Verordnungen sehen in ihren Anforderungen an die vom Hersteller im Falle von 

Lichtquellen mit gebündeltem Licht bereitzustellenden Informationen die Angabe des Nutz-

lichtstromes vor. Dadurch liegen dem UBA vor allem Daten zum Nutzlichtstrom der Licht-

quellen vor und nur recht wenige zum Gesamtlichtstrom. Dies erschwert eine Auswertung zu 

diesen Lichtquellen. 

Untersuchte Produkteigenschaften: Dies waren  

• der Lichtstrom, je nach betrachtetem Ansatz als Lichtstrom der Lichtquelle oder 

Lichtstrom an der Bilanzgrenze des Nutzens; 

• die Farbwiedergabe, ausgedrückt als allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra; 

• die Farbtemperatur als ähnliche Farbtemperatur Tc und 

• die Kompaktheit, hier als Verhältnis zwischen dem Lichtstrom und der Länge der 

Lichtquelle.  

                                                 
7 Siehe hierzu Abschnitt 4.1.1 in der Zusammenfassung der UBA-Auswertung vom Juni 2016, die unter der in 

der die Liste auf Seite 28 genannten Netzadresse heruntergeladen werden kann. 

8 Andere Anforderungen in dem Vorentwurf beziehen sich auf weitere Gebrauchseigenschaften wie beispiels-

weise die Lebensdauer und Informationen zu dem Produkt. 

9 Bei den Anforderungen an die Stromeffizienz gibt es noch solche, die sich auf Leerlaufzustände beziehen 

(Bereitschaft und Schein-Aus). 
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In einzelnen Fällen wurden zusätzlich folgende Produkteigenschaften betrachtet:   

• die Elektroleistung, je nach betrachtetem Ansatz als Elektroleistung der Lichtquelle oder 

Elektroleistung an der Bilanzgrenze des Aufwandes und 

• die Lichtbündelung, hier als Halbwertswinkel. 

Die Auswertung erfolgte im wesentlichen dadurch, daß die Werte der Elektroleistung der 

betrachteten Produkte (im Normalbetrieb) einer Grenze gegenübergestellt wurden, beispiels-

weise der 1. Stufe des Kommissionsvorschlages vom November 2015. In einer solchen Ge-

genüberstellung sind bei dem Kommissionsvorschlag, siehe Bild 1, drei Größen zu betrach-

ten, auf deren Grundlage sich ein Höchstwert errechnet: Elektroleistung (Watt), Lichtstrom 

(Lumen) und Farbwiedergabeindex Ra, was in einer zweidimensionale Darstellung nur 

schwer zu zeigen ist. Deshalb wurde das Verhältnis der Elektroleistung jedes Produktes – hier 

Istwert genannt –  zu der betrachteten Grenze – hier Höchstwert genannt – errechnet. Dieses 

Verhältnis in v.H. wird Ausschöpfungsgrad genannt. Ist sein Wert < 100, erfüllt das Produkte 

die Stromeffizienzanforderung. Ist der Wert hingegen > 100, wird die Grenze überschritten 

und das Produkt müßte vom Markt weichen. 

 Bild 7 

Das folgende Bild 8 zeigt anhand einer Hochdruck-Natriumdampflampen-Typenreihe exem-

plarisch die Umsetzung des Verhältnisses zwischen den Istwerten der Lampen ( ) und dem 

Höchstwert (–), hier dem der 1. Stufe in dem Vorentwurf der EU-Kommission: links im Bild 

aufgetragen als LBAP-Zahl mit dem Auf-und-ab des Höchstwertverlaufes, wie er sich aus der 

Grundgleichung des Kommissionsvorschlages ergibt (siehe Bild 1) und rechts als Ausschöp-

fungsgrad. 



Offenes Forum EU-Regelungen zur Beleuchtung – Fachgespräch am 20. 10. 2016 – 3. Vortrag Mordziol Seite 9 
 

  
Hinweis: Das hier in der Legende genannte Bild 14 zeigt Daten von Hochdruck-Natriumdampflampen eines bestimmten 
Herstellers; siehe auch Bild 25 in dem Text zum 2. Vortrag von Herrn Mordziol. Bild 8 

Bei der Datenauswertung wurden Produktgruppen, Produkteigenschaften und Bewertungs-

ansätze nach einem festen Raster wie folgt untersucht:  

In der obersten Ebene wurden die Produktgruppen nacheinander durchgegangen:   Lichtquel-

len aller Arten gemeinsam als Überblick, dann einzeln   Glühlampen,   Kompaktleuchtstoff-

lampen,   Stabförmige Leuchtstofflampen,   Hochdruck-Entladungslampen (alle),   Hoch-

druck-Natriumdampflampen,   Metallhalogeniddampflampen,   ALED-Lampen,   ALED-

Module und   ALED-Leuchten. 

Bei jeder Produktgruppe werden einzelne Produkteigenschaften nacheinander betrachtet: 

 Lichtstrom,   Elektroleistung *,   Farbwiedergabe,   Farbtemperatur,   Lichbündelung 

(Halbwertswinkel) * und   Kompaktheit. 

* sofern die Darstellung bei der jeweiligen Produktgruppe sinnvoll ist 

Bei jeder Produkteigenschaft wurden die Ansätze zur Formulierung von Stromeffizienzanfor-

derungen nacheinander betrachtet:   

 1. Stufe des Kommissionsvorschlages (2018) und 

 1. Stufe des Lighting-Europe-Vorschlages (2018) *,  daneben 
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 2. Stufe des Kommissionsvorschlages (2020) und 

 2. Stufe des Lighting-Europe-Vorschlages (2020) *, weiterhin 

 3. Stufe des Kommissionsvorschlages (2024) sowie 

 Grundwert = 30 beim UBA-Ansatz und   

 Grundwert = 12 beim UBA-Ansatz. 

* Der Lighting-Europe-Vorschlag sieht für Nicht-LED-Lichtquellen Anforderungen vor, die denen der bestehen-

den Verordnungen entsprechen. Eine bildliche Einteilung der Nicht-LED-Lichtquellen in solche, die einen 

Höchstwert einhalten und solche, die dies nicht können, ist deshalb nicht erforderlich. 

 

Wesentliche Ergebnisse im Überblick: 

Dargestellt sind im folgenden nur ein paar exemplarisch ausgesuchte Ergebnisse. Eine Zu-

sammenfassung der Ergebnisse kann unter der in der Liste auf Seite 28 genannten Netz-

adresse heruntergeladen werden; ebenso eine Zusammenstellung der Einzelergebnisse. 

 

Glühlampen: 

Diese müssen beim Vorschlag der EU-Kommission (EK) mit der ersten Stufe vom Markt 

weichen, ebenso beim Ansatz des Umweltbundesamtes (UBA); selbst bei dem hohen Grund-

wert von 30. Bei Lighting-Europe-Vorschlag (LE) gelten die Anforderungen der bestehenden 

Verordnungen. 

 

Kompaktleuchtstofflampen (KLL): 

Bei der 2. Stufe der EK-Anforderungen müßten die meisten KLL mit eingebautem Vorschalt-

gerät (VG) vom Markt weichen. Zudem halten sie die EK-Anforderungen schwerer ein als 

KLL ohne eingebautes VG. Dies verwundert nicht, da der EK-Vorschlag die Bilanzgrenze um 

die Lampe zieht, so daß die Verluste des Vorschaltgerätes (VG) nur bei KLL mit eingebautem 

VG eingehen. Beim UBA-Ansatz hingegen wird die Elektroleistung „an der Steckdose“ be-

wertet. In der Folge liegt bei diesem Ansatz der Ausschöpfungsgrad für beide Lampentypen 

im selben Bereich. 

Bei den EK-Anforderungen steigt bei KLL der Ausschöpfungsgrad oberhalb einer Farbwie-

dergabe Ra von 80. In der Folge müssen ab der 2. Stufe KLL mit Ra ab etwa 90 vom Markt 

weichen, wie Bild 9 zeigt. Beim UBA-Ansatz hingegen steigt der Ausschöpfungsgrad ober-

halb 80 weniger stark, und auch bei einem Grundwert von nur 12 bliebe die gesamte Band-

breite der Farbwiedergabe oberhalb Ra = 80 erhalten, das heißt auf dem Markt; siehe Bild 10. 

Zur Berücksichtigung des Einflusses der Farbwiedergabe auf die Stromeffizienz siehe auch 

die allgemeinen Aussagen ab Seite 21. 
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 Bild 9 

 

 Bild 10 

Die Grundgleichung des EK-Vorschlages, siehe Bild 1, besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil 

bestimmt das grundlegende Anforderungsniveau, das für alle Lichtquellen während einer der 

Stufen – 2018, 2020 oder 2024 – gleich ist. Der zweite Teil stellt einen Faktor dar, der sich 

für eine einzelne Lichtquelle aus ihrem Wert des allgemeinen Farbwiedergabeindexes Ra 

ergibt. Ist Ra = 80, wird dieser Faktor zu 1. Ist Ra < 80, wird auch der Faktor kleiner, entspre-

chend steigt er bei Ra-Werten > 80 [10]. Das folgende Bild 11 zeigt als Beispiel den Ausschöp-

fungsgrad von ALED-Leuchten in der 3. Stufe der EK-Anforderungen. Leuchten mit einem 

Ra = 80 erfüllen die Anforderungen in der Tendenz am leichtesten. Leuchten, deren Ra-Wert 

deutlich über oder unter 80 liegt, haben einen höheren Ausschöpfungsgrad; sie müssen in der 

Tendenz eher vom Markt weichen. 

                                                 
10  Siehe hierzu auch die Darstellung des Verlaufes im Bild 30 auf Seite 23. 
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 Bild 11 

 

Stabförmige Leuchtstofflampen: 

Bei dem EK-Ansatz würden in dem Lichtstrombereich 1 400 lm < Ф < 3 600 lm nur sehr 

wenige Lampen die 3. Stufe überstehen; siehe Bild 12. Der UBA-Ansatz würde auch bei dem 

niedrigen Grundwert von 12 viele stabförmige Leuchtstofflampen auf dem Markt belassen, 

wenn auch in den Bereichen 1000 lm < Ф und Ф > 5000 lm eher wenige, siehe Bild 13. 

 Bild 12 
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 Bild 13 

Bei dem EK- wie auch dem UBA-Ansatz fällt auf, daß Lampen mit einem allgemeinen Farb-

wiedergabeindex 80 < Ra < 85 den niedrigsten Ausschöpfungsgrad haben. Mit darunterlie-

genden Ra-Werten steigt der Ausschöpfungsgrad ebenso wie bei darüberliegenden Ra-Wer-

ten [11]. Daß Produkte mit hohen Ausschöpfungsgraden Stromeffizienzanforderungen weniger 

leicht erfüllen können und deshalb eher vom Markt weichen müssen, erscheint bei Lichtquel-

len mit einem Ra-Wert < 80 als nicht „tragisch“. Bei Lichtquellen mit einem Ra > 85 kann 

dies aber kritisch sein. So müßten bereits bei der 2. Stufe des EK-Ansatzes stabförmige 

Leuchtstofflampen mit einem Ra-Wert > 86 vom Markt weichen, und die 3. Stufe würden nur 

sehr wenige Lampen mit einem Ra ≈ 83 überstehen, wie auf Bild 14 zu sehen. Der UBA-

Ansatz beließe bei dem niedrigen Grundwert 12 zumindest Lampen mit Ra ≥ 80 auf dem 

Markt, wie Bild 15 zeigt. 

                                                 
11 Dieser Befund gleicht dem bei Kompaktleuchtstofflampen, wobei diese einen Bereich abdecken, der zu 

niedrigen Ra-Werten hin nicht so groß ist. 
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 Bild 14 

 

 Bild 15 

Die nächsten Bilder zeigen: Lampen mit einer Farbtemperatur Tc über 4 000 K weisen einen 

steigenden Ausschöpfungsgrad auf. Bei dem EK-Ansatz ist dies stärker ausgeprägt als beim 

UBA-Ansatz. Dies macht sich wie folgt bemerkbar: Bei der 2. Stufe des EK-Ansatzes müßten 

stabförmige Leuchtstofflampen mit Tc größer etwa 10 000 K vom Markt weichen und mit der 

3. Stufe blieben nur solche mit 3 000 K ≤ Tc ≤ 4 000 K übrig. Dies zeigt Bild 16. Der UBA-

Ansatz würde die Bandbreite nur bei dem niedrigen Grundwert einschränken: auf Tc kleiner 

etwa 10 000 K, siehe Bild 17, ähnlich der 2. Stufe beim EK-Ansatz. Der UBA-Ansatz berück-

sichtigt zwar die Farbtemperatur, für diese Lampen aber nicht ganz ausreichend. 
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 Bild 16 

 

 Bild 17 

 

Hochdruck-Natriumdampflampen 

Bei dem EK-Ansatz würden mit der 2. Stufe alle Lampen mit einem Lichtstrom bis 6 500 lm, 

entsprechend einer Elektroleistung von 70 W vom Markt weichen müssen (Bild 18). Dies sind 

in der Straßenbeleuchtung häufig eingesetzte Lampen. Mit der 3. Stufe würden nur noch sehr 

wenige Lampen mit einem Lichtstrom im Bereich 80 000 … 110 000 lm auf dem Markt blei-

ben können (Bild 19); dies entspricht den Wattagen 600 … 700 W. Beim UBA-Ansatz müß-

ten nur bei dem geringen Grundwert von 12 die Produkte mit einem Lampenlichtstrom unter 

etwa 12 000 lm vom Markt weichen, wie Bild 20 zeigt. 
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 Bild 18 

 

 Bild 19 

 

 Bild 20 
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Metallhalogeniddampflampen 

Der EK-Ansatz würde mit seiner 3. Stufe fast alle Produkte bis auf sehr wenige mit einem 

Lichtstrom Ф kleiner etwa 35 000 lm vom Markt fegen. 

Bei den Produkten mit Lichtbündelung würde die 1. Stufe des EK-Ansatzes die bezüglich des 

Halbwertswinkels gesamte Bandbreite noch auf dem Markt belassen. Doch bereits mit seiner 

2. Stufe würde dieser Ansatz, der den Einfluß der Lichtbündelung auf die Stromeffizienz 

nicht berücksichtigt, alle Produkte – betrachtet wurden hier 45 Lampen – vom Markt fegen. 

Mit der 3. Stufe, siehe Bild 21, lägen alle Produkte mit ihrem Ausschöpfungsgrad weit über 

100, also weit über dem Grenzwert. Hingegen würde beim UBA-Ansatz, selbst mit dem nie-

drigen Grundwert von 12, noch die gesamte Bandbreite erhalten bleiben. Bild 22 zeigt dies – 

Verhältnisse, die denen bei der 1. Stufe des EK-Ansatzes sehr ähneln. 

 Bild 21 

 

 Bild 22 
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ALED-Lampen 

Der EK-Ansatz und der Ansatz von Lighting-Europe (LE) unterscheiden sich in ihrer jeweils 

1. und 2. Stufe nur geringfügig. Das verwundert nicht, da ein Unterschied nur darin besteht, 

daß beim LE-Ansatz der Ra-Wert bei Außenlampen nicht in die Bewertung eingeht. 

Bei beiden Ansätzen steigt der Ausschöpfungsgrad mit dem Lichtstrom, was sich aber nur bei 

der 3. Stufe des EK-Ansatzes für ALED-Lampen mit eingebautem Betriebsgerät bemerkbar 

macht. Beim UBA-Ansatz ist diese Abhängigkeit für den Ausschöpfungsgrad nicht festzu-

stellen. 

Farbwiedergabe: Bei allen drei Ansätzen scheint der Ausschöpfungsgrad ab einem Ra-Wert 

von 95 deutlich zu steigen. Bei der 3. Stufe des EK-Ansatzes bedeutete dies das Aus für 

Lampen ab einem Ra-Wert von 95, während Lampen mit einem Ra-Wert von 92 diese Stufe 

ohne Schwierigkeiten überstehen könnten. Ob dieser, beispielsweise im Bild 23 von Ra 92 zu 

95 zu sehende Sprung des Ausschöpfungsgrades für das gesamte Marktangebot repräsentativ 

ist, kann hier nicht beurteilt werden. 

 Bild 23 

Bei dem EK- und dem LE-Ansatz steigt der Ausschöpfungsgrad mit zunehmender Lichtbün-

delung unterhalb einem Halbwertswinkel von 20 °. Kritisch wird dies vor allem in der 3. Stu-

fe ab etwa 15 ° (Bild 24). Beim UBA-Ansatz mit seinem Zuschlag für Lichtbündelung würde 

selbst bei dem niedrigen Grundwert von 12 das Marktangebot in der gesamten Bandbreite 

erhalten bleiben (Bild 25). 
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 Bild 24 

 

 Bild 25 
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ALED-Module 

Die Ansätze der EU-Kommission und von Lighting Europe unterscheiden sich im Aus-

schöpfungsgrad deutlich. Dies ist dadurch bedingt, daß der LE-Ansatz für Module deutlich 

strengere Stromeffizienzanforderungen vorsieht als der EK-Ansatz. In der Folge ist der LE-

Ansatz bereits in der 1. Stufe so anspruchsvoll wie der EW-Ansatz in der 2. Stufe. Ähnlich ist 

das Verhältnis zwischen der 2. Stufe des LE-Ansatzes und der 3. Stufe des EK-Ansatzes. 

Bei allen drei Ansätzen steigt oberhalb Ra = 80 der Ausschöpfungsgrad mit der Farbwieder-

gabe. Beim LE-Ansatz bedeutete dies in der 2. Stufe das Aus für ALED-Module mit Ra > 85, 

wie Bild 26 zeigt; desgleichen in der 3. Stufe des EK-Ansatzes. Beim UBA-Ansatz bliebe 

auch bei einem niedrigen Grundwert in Höhe von 12 die gesamte Bandbreite erhalten. 

 Bild 26 

 

 Bild 27 
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ALED-Leuchten 

Die dritte Stufe des EK-Ansatzes würde das Aus für die meisten LED-Leuchten [12] bedeuten. 

Bei den betrachteten Leuchten gibt es keine mit einem Lichtstrom > 20 000 lm, die diese 

Stufe überstehen würde; siehe auch Bild 31. 

Wie bei den ALED-Modulen steigt der Ausschöpfungsgrad ab einem Ra-Wert von 80 mit 

zunehmender Farbwiedergabe. Kritisch wird dies für ALED-Leuchten mit Ra = 95 bereits in 

der 1. Stufe des LE-Ansatzes sowie bei der 2. Stufe des EK-Ansatzes und bei dem UBA-An-

satz im Falle eines Grundwertes von 12. Der Ausschöpfungsgrad macht bei den untersuchten 

ALED-Leuchten beim Übergang von Ra = 92 zu Ra = 95 einen ähnlich großen Sprung wie 

bei den ALED-Lampen; vergleiche die Aussage auf Seite 18 zu einem ähnlichen Befund bei 

ALED-Lampen. 

 Bild 28 

 

Allgemeines zur Berücksichtigung des Einflusses der Farbwiedergabe auf die 
Stromeffizienz 

Bei mehreren Produktgruppen zeigen die Auswertungen beim Verlauf des Ausschöpfungs-

grades über der Farbwiedergabe (Ra) Unterschiede zwischen den Ansätzen, das heißt zwi-

schen dem EK- und dem LE-Ansatz auf der einen sowie dem UBA-Ansatz auf der anderen 

Seite. Alle drei Ansätze berücksichtigen den Einfluß der Farbwiedergabe auf die Stromeffi-

zienz – aber nicht gleichermaßen.  

Das folgende Bild 29 zeigt für verschiedene Ra-Werte den Verlauf der Höchstwerte bei EK- 

und UBA-Ansatz über dem Lichtstrom. 

                                                 
12  Dies bezieht sich auf das untersuchte Marktangebot aus dem Jahre 2015 (n ~ 13 000). 
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EK-Ansatz:    —  1. Stufe     —  2. Stufe      —  3. Stufe 

UBA-Ansatz: —  Grundwert = 30     - -  Grundwert = 12 Bild 29 

Hintergrund: Beim EK- und LE-Ansatz wird der durch die Höhe des Lichtstromes bestimmte 

„Grundwert“ bei einem Ra größer 80 erhöht (Bonus) und bei einem Ra kleiner 80 verringert 

(Malus). Beim UBA-Ansatz gibt es zu dem Grundwert einen Zuschlag für die Farbwieder-

gabe ab einem Ra von 75 und mit Ra steigend. Bild 30 zeigt dies exemplarisch für Licht-

quellen mit einem Lichtstrom von 1 000 lm. 
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Lampen mit gleichem Sockel 

Lampen mit E14-Sockel: Werden alle Glühlampen vom Markt genommen, deckt die Band-

breite des verbleibenden Produktangebotes – gemessen an dem hier untersuchten Daten-

bestand von 2015 – nicht mehr den Bereich bis zu einem Lichtstrom von  2 300 lm ab, son-

dern verringert sich in der 1. Stufe des EK-Ansatzes auf rund 900 lm und in der 2. Stufe auf 

nur noch ~ 600 lm, siehe Bild 31. Freilich betrifft dies weniger die Privathaushalte. Die mei-

sten dort eingesetzten herkömmlichen Glühlampen dürften mit ihrem Lichtstrom im Bereich 

bis rund 400 lm liegen (~ 400 lm ≙ 40 Watt; 60 Watt ≙ etwa 660 lm). 

 Bild 31 
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Lampen mit E27-Sockel: Hier wirkt sich ein Verdrängen der Glühlampen vom Markt wie 

folgt aus: Die Bandbreite des verbleibenden Produktangebotes reicht beim Lichtstrom nicht 

mehr bis 4 200 lm. Ab der 1. Stufe des EK-Ansatzes gäbe es – auch hier bezogen auf den 

untersuchten Datenbestand von 2015 – nur noch E27-Sockel-Lampen mit einem Lichtstrom 

von bis zu ~ 2 150 lm. Ab der 2. Stufe wären es nur noch bis zu ~ 1 700 lm. In den Privat-

haushalten werden Standardglühlampen [13] vor allem bis zu 1 300 lm eingesetzt; dies sind 

100-W-Standardglühlampen. Teilweise sind auch 150-Watt-Lampen (~ 2 200 lm) zu finden. 

Bei den Vergleichen ist folgendes zu beachten: Wird eine Lampe als Ersatz für herkömmliche 

Glühlampen beworben, muß sie gemäß der Verordnung 244/2009/EG [14] einen bestimmten 

Lichtstrom aufweisen [15]. So kann eine Lampe nur dann als Ersatz für eine 100-Watt-Stan-

dardglühlampe mit ihrem Anfangslichtstrom in Höhe von rund 1 300 lm gelten, wenn sie als 

Kompaktleuchtstofflampe (KLL) einen Anfangslichtstrom in Höhe von mindestens rund 

1 400 lm aufweist oder als ALED-Lampe mindestens rund 1 500 lm. Hintergrund für die 

Unterschiede bei den Werten ist, daß der Lichtstromrückgang während der Lebensdauer bei 

den genannten Lampenarten unterschiedlich hoch ausfällt. Bei KLL- und ALED-Lampen ist 

der Rückgang im allgemeinen größer als bei Glühlampen. Damit eine KLL- oder ALED-

Lampe über der Lebensdauer im Mittel gleichviel Licht abgibt wie eine Standardglühlampe, 

muß sie zu Beginn ihrer Lebensdauer einen höheren Lichtstrom haben.  

 Bild 32 

                                                 
13 Standardglühlampen sind herkömmliche Glühlampen mit einem E27-Sockel und einen klaren Kolben der 

Form A (Birnenform) in Standardgröße. Dieser ist mit einem Stickstoff-Argon-Gemisch als Schutzgas 

gefüllt. Die Lebensdauer beträgt rund 1 000 Stunden. 

14 Zu der Bezugsquelle dieses Textes siehe die Liste auf Seite 28. 

15  Siehe Anhang II, Punkt 3.1 i) der Verordnung. 
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Lampen mit R7s-Sockel: Glühlampen mit R7s-Sockel gibt es mit Lichtströmen von bis zu 

44 000 lm. Die bestehende Verordnung 244/2009/EG reglementiert nur Lampen mit einem 

Lichtstrom von bis zu 12 000 lm. Mit der 1. Stufe des EK-Ansatzes würden bei der kom-

menden Regelung auch die darüberliegenden Lampen reglementiert werden und vom Markt 

weichen müssen. Dann dürften nur noch Lampen mit bis zu ~ 1 500 lm auf dem Markt blei-

ben, wie Bild 33 zeigt. Mit der 2. Stufe blieben nur noch Lampen mit einem Lichtstrom von 

bis zu ~ 850 lm und mit der 3. Stufe keine der heute angebotenen Lampen des untersuchten 

Datenbestandes übrig; siehe Bild 34. 

 Bild 33 
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Lampen mit G13-Sockel: Stabförmige Leuchtstofflampen mit diesem Sockel liefern Licht-

ströme bis 7 000 lm, ALED-Lampen aber nur bis rund 3 500 lm. Bei Lampen mit diesen 

Sockel würde der EK-Ansatz die Lichtstrombandbreite mit seiner 2. Stufe noch nicht ein-

schränken. Aber mit der 3. Stufe müßten alle Leuchtstofflampen vom Markt weichen und die 

Lichtstrombreite der verbleibenden ALED-Lampen würde nur noch bis rund 3 500 lm rei-

chen, wie Bild 35 zeigt. 

 Bild 35 

Betrachtet man den Zusammenhang zwischen der Länge einer Lampe und dem von ihr abge-

gebenen Lichtstrom, wie im Bild 36, zeigt sich, daß bei den derzeit (2015) angebotenen Lam-

pen mit G13-Sockel die ALED-Lampen bei gleicher Baulänge einen deutlich kleineren Licht-

strombereich abdecken. Das heißt: Führt eine gesetzliche Regelung zu einem Aus für stabför-

mige Leuchtstofflampen mit G13-Sockel und werden diese deshalb in installierten Leuchten 

durch ALED-Lampen ersetzt, kann in Einzelfällen der Lichtstrom nicht mehr in der zuvor 

gegebenen Höhe bereitgestellt werden. 
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 Bild 36 
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_________________________________ 

Bezugsquellen für Dokumente, auf die im vorliegenden Text verwiesen wurde: 

 

EG- und EU-Verordnungen: 

244/2009/EG: 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0244_2009_EG__DE.pdf 

 

 

Regelungsentwürfe: 

a) Vorentwurf der EU-Kommission vom November 2015: 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_EK_2015_11_06_Ew_Produktgestaltung.pdf 

 

b) Gegenentwurf von Lighting Europe vom Februar 2016: 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2016_02_01_Produktgestaltung.pdf 

 

 

Auswertung des Umweltbundesamtes vom Juni 2016 und Beschreibung des UBA-Ansatzes zur 

Stromeffizienzbewertung: 

a)  Zusammenfassung der Auswertung und Beschreibung des Ansatzes: 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_UBA_Hintergrundtext_04d.pdf 

 

b)  Einzelergebnisse der Auswertung: 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_UBA_Hintergrundtext_04e.pdf 

 

 

Sonstiges: 

a) 1. Vortrag Mordziol am 20. Oktober 2016: 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Forum_FG_2016_10_20d_Vortrag_Mordziol_1.pdf 

 

b) 2. Vortrag Mordziol am 20. Oktober 2016: 
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Forum_FG_2016_10_20f_Vortrag_Mordziol_2.pdf 
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